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E i n l a d u n g 
 
 

Bebauungsplan Nr. 179 W "Wohnbebauung Am Meerend / Strohweg" 
für den Bereich des Parkplatzes am Strohweg und des ehemaligen Nibelungenbades  

 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 11. März 2015 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 179 W 

gem. § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufzustellen. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit wird gem. § 3 Abs. 2 BauGB in Form einer 

Bürgerversammlung sowie einer Offenlage durchgeführt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Verfahren von einer Umweltprüfung abgesehen 

wird. 

Aus diesem Grunde werden alle Bürger zur Erörterung der Planung und Anhörung für  

 

Dienstag, 26.04.2016, 18.00 Uhr 

ins Pfarrheim der St. Willibrord Kirche in Wardt, Am Kerkend 12 

 

eingeladen. 

 

Ziel der Planung ist es, für die Wardter Bevölkerung über die Nachnutzung einer Brachfläche 

Wohnbaugrundstücke zur Verfügung zu stellen. 

 

Das Plangebiet liegt an der Kreuzung der Straßen Am Meerend und Strohweg und umfasst das 

eingeschlossene Flurstück Gemarkung Wardt, Flur 3, Flurstück 958 tlw.. Die Lage im 

Stadtgebiet ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen. 

 

Xanten, 12.04.2016 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
Franke 
Allgemeiner Vertreter 
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Dienstleistungsbetrieb Xanten – DBX –  
Anstalt öffentlichen Rechts 
 
 

Ö f f e n t l i c h e   A u s s c h r e i b u n g 
 

Auftraggeber: Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten 
Karthaus 2, 46509 Xanten 
Tel.: 02801/772-267 oder 772-281 
Fax: 02801/772-373 

   
Zuständig: 
 

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten -AöR- 
Karthaus 2, 46509 Xanten 
Zimmer 207/N, 205/N 
Tel./Fax siehe oben 

  
Objekt/Leistung: Parkplatz Erprather Eck (LOS 1) 

und Wendehammer am Erprather Weg (LOS2) in 46509 Xanten 
 

 

 LOS 1 
 ca. 800,00 m³ Boden abtragen und entsorgen 
 ca. 150,00 m² Versickerungsmulden herstellen (3 Stck.) 
 ca.  580,00 m³ Frostschutzschicht herstellen 
 ca.  1.800,00 m² Schottertragschicht herstellen 
 ca.  910,00 m² Pflasterdecken herstellen 
 ca.  550,00 m Bord-/Randsteine versetzen 
 ca.  320,00 m Einzeilige Pflasterrinne herstellen 
 ca.  890,00 m² Asphalttragschicht herstellen 
 ca.  10,00 Stck. Leuchten aufstellen 
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 LOS 2 
 ca. 275,00 m³ Boden abtragen und entsorgen 
 ca.  160,00 m³ Frostschutzschicht herstellen 
 ca.  585,00 m² Schottertragschicht herstellen 
 ca.  175,00 m² Pflasterdecken herstellen 
 ca.  195,00 m Bord-/Randsteine versetzen 
 ca.  86,00 m Einzeilige Pflasterrinne herstellen 
 ca.  410,00 m² Asphalttragschicht herstellen 
 ca.  4,00 Stck. Straßeneinläufe setzen 
 ca.  33,00 m Kanalerneuerung DN300 B 
 ca.  2,00 Stck. Kanalschächte setzen 
 ca.  2,00 Stck. Leuchten aufstellen 
  
Ausführungsbeginn Direkt nach Auftragserteilung 
  
Fertigstellung: Innerhalb von 6 Wochen 
  
Ausgabe/ 
Anforderung: 

sh. Zuständigkeit 
Ausgabe ab 11. April 2016 
Anforderung bis 03. Mai 2016 

  
 

Angebotsgebühr: 67,00 €, bei Postversand = 72,00 € 
(Gebühr wird nicht erstattet)  
nur durch Überweisung auf Konto 115 000 1301 
bei Sparkasse am Niederrhein (BLZ 354 500 00) 
IBAN: DE55 3545 0000 1150 0013 01   
SWIFT-BIC:  WELADED1MOR 
oder durch Einsenden Verrechnungsscheck 

  
Angebotsabgabe: beim Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten -AöR- 

Karthaus 2, 46509 Xanten 
Zimmer 207/N, 208/N 
 
Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen, 
Preise sind in € anzubieten. 

  
Angebotseröffnung Mittwoch, 11. Mai 2016 - 11:00 Uhr 

Zimmer-Nr. 207/N 
  
Anwesenheit 
von Personen: 

zugelassen sind Bieter und ihre  
Bevollmächtigten 

  
Ende der Zuschlags-/ 
Bindefrist: 

08. Juni 2016 

  
Sicherheiten: Vertragserfüllungssicherheit: 

5 % der Auftragssumme 
Gewährleistungssicherheit: 
3 % der Abrechnungssumme 
Die Sicherheiten können durch Geldeinbehalt oder Bankbürgschaft 
erbracht werden. 
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Nachweise: • Eigenerklärung zur Eignung gem. § 6 Absatz 3 VOB/A 
• Verpflichtungserklärung Tariftreue gem. § 4 TVgG 
• Verpflichtungserklärung soziale Kriterien gem. § 18 TVgG 
• Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialversicherungsträger 

gem. § 7 TVgG 
• Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG-NRW zur 

Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie 

• Referenzliste der letzten 3 Jahre 
  
Nebenangebote: Nebenangebote sind zulässig 
  
Sonstiges: a) Nachprüfstelle für Verstöße gegen Vergabebestimmungen: 

 Landrat des Kreises Wesel 
  
 b) Bei der Zuschlagserteilung können nur Bieter berücksichtigt 

 werden, die für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen die 
 notwendige Sicherheit bieten und Arbeiten der angegebenen Art 
 schon nachweislich ausgeführt haben. 
 Nicht bekannte Bieter haben Referenzen über ihre Fachkunde 
 und Leistungsfähigkeit sowie über ausgeführte gleichwertige 
 Leistungen zu erbringen. 

  
Xanten, 06.04.2016 
 
gez. 
 
-Rodiek- 
Vorstand 

 


